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            (15.10.2015) 

Bekanntmachung 
Auslegeverfahren für die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
als Grundlage für die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für 

Grundstücke in der Gemarkung Rathenow 

 

 

Die untere Wasserbehörde (UWB) des Landkreises Havelland gibt bekannt, dass der Wasser- und 
Abwasserverband Havelland (WAH) gemäß § 9 Absatz 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
(GBBerG) vom  20. Dezember 1993 (BGBl. I S.2182, 2192), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1 des 
Eigentumsfristengesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I S. 2028) sowie der Verordnung zur 
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des 
Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungsverordnung - SachR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. 
I S. 3900 bis 3903) einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenbescheinigung für folgende 
Anlagen zur Abwasserentsorgung gestellt hat: 

 

Schmutzwasserkanal in Rathenow Süd – Milower Landstraße bis PW Süd  

(Stz 188 m DN 250, 3m DN 200) 

 

Betroffen von diesem Antrag sind folgende Grundstücke: Gemarkung Rathenow Flur 42, Flurstücke 
133 und 132/4 

 

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer können vier Wochen nach 
Erscheinungsdatum dieses Amtsblattes während der öffentlichen Sprechzeiten im Landkreis 
Havelland den eingereichten Antrag sowie die beigefügten Unterlagen in der Dienststelle 14641 
Nauen, Goethestraße 59/60 bei der unteren Wasserbehörde einsehen. 

 

 

Sprechzeiten:  

Dienstag, Donnerstag und Freitag 09:00  bis  12:00 Uhr 

Dienstag         15:00  bis 18:00 Uhr 

 

 

Die untere Wasserbehörde erteilt die Leitungs- und Anlagenbescheinigung nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist (§ 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 4 und 5 SachenR-DV). Entsprechend § 9 Abs. 
3 GBBerG ist der Antragsteller verpflichtet, dem betroffenen Grundstückseigentümer einen einmaligen 
Ausgleich für das einzutragende Recht zu zahlen. Ansprüche sind daher unmittelbar an den 
Antragsteller zu richten. 

 

 

 

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für alle am 03.10.1990 bestehenden Leitungen und Anlagen für die Wasserversorgung 
sowie Beseitigung von Abwasser entstanden. Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 03.10.1990. Alle danach eingetretenen 
Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen 
und dem Grundstückseigentümer geklärt werden. Da die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz 
entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht mit fehlendem Einverständnis zur Belastung des 
Grundbuches begründet werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
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von den antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung und Anlagendarstellung nicht 
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück 
gar nicht von einer Leitung bzw. einer Anlage betroffen ist, oder in einer anderen Weise, als von dem 
Unternehmen dargestellt, betroffen ist. 

 

im Auftrag 

gez. 

Christine Fliegner 

Amtsleiterin Umweltamt 

 

 

Bekanntmachung gemäß § 60 Abs. 7 BbgKWahlG über den Übergang eines 
Sitzes im Kreistag des Landkreises Havelland auf eine Ersatzperson 

 
Der Kreistagsabgeordnete der CDU im Wahlkreis 3, Herr Ralf Kothe, hat auf seinen Sitz im Kreistag 
Havelland verzichtet. Gemäß § 59 Abs. 1 BbgKWahlG hat er damit die Rechtsstellung als 
Kreistagsabgeordneter des Kreistages Havelland verloren. 

Der Sitz im Kreistag Havelland ist auf die von mir gemäß § 60 Abs. 3 und 6 BbgKWahlG festgestellte 
Ersatzperson des Wahlvorschlages der CDU im Wahlkreis 3, Herr Siegfried Spallek, übergegangen. 

Gegen diese Feststellungen des Kreiswahlleiters sind die in §§ 55 bis 58 BbgKWahlG genannten 
Rechtsbehelfe gegeben.  

 

 

gez. 

Marquardt         Rathenow, den 19.10.2015 

Kreiswahlleiter 

 

 

Bekanntmachung gemäß § 60 Abs. 7 BbgKWahlG über den Übergang eines 
Sitzes im Kreistag des Landkreises Havelland auf eine Ersatzperson 

 

Der Kreistagsabgeordnete der SPD im Wahlkreis 4, Herr Detlef Plückhahn, hat auf seinen Sitz im 
Kreistag Havelland verzichtet. Gemäß § 59 Abs. 1 BbgKWahlG hat er damit die Rechtsstellung als 
Kreistagsabgeordneter des Kreistages Havelland verloren. 

Der Sitz im Kreistag Havelland ist auf die von mir gemäß § 60 Abs. 3 und 6 BbgKWahlG festgestellte 
Ersatzperson des Wahlvorschlages der SPD im Wahlkreis 4, Frau Ingrid Junge, übergegangen. 

Gegen diese Feststellungen des Kreiswahlleiters sind die in §§ 55 bis 58 BbgKWahlG genannten 
Rechtsbehelfe gegeben.  

 

gez. 

Marquardt         Rathenow, den 23.10.2015 

Kreiswahlleiter 
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Beschlüsse des Kreistages 

des Landkreises Havelland vom 21.09.2015 
 

Beschluss-Nr. BA-0015/15 

Resolution des Kreistages Havelland zur Situation der Flüchtlinge und Asylsuchenden 

 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen mehrheitlich:  

 

1. Der Kreistag verurteilt in aller Schärfe fremdenfeindlich motivierte Straftaten und offen oder 
verdeckt geäußerte Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Mit dem Brandanschlag auf die 
OSZ-Turnhalle in Nauen ist – wie an anderen Orten zuvor - Fremdenfeindlichkeit zum 
Verbrechen geworden, das durch nichts zu entschuldigen, zu erklären oder zu verharmlosen 
ist. 

 

2. Die Mitglieder des Kreistages Havelland danken allen Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen, 
Behörden und Institutionen, die sich um konkrete und persönliche Hilfe für Flüchtlinge 
engagieren. Die Mitglieder des Kreistages bitten die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis 
Havelland diese Hilfe weiter zu leisten und zu verstärken. Die in großer Zahl auch ins 
Havelland kommenden Flüchtlinge aufzunehmen, ist jetzt eine große Herausforderung. In 
Zukunft können jedoch aus Zuwanderung auch Chancen für die demografische Entwicklung 
und bezüglich der Fachkräftesituation entstehen. 

 

3. Der Kreistag Havelland tritt allen fremdenfeindlichen Aktivitäten entschlossen entgegen und bittet 
die Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Stimme für Mitmenschlichkeit und Toleranz zu 
erheben. Er ruft alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, verstärkt jeder fremdenfeindlichen und 
rassistischen Gesinnung zu widerstehen. 

 

Da aber Resolutionen nicht die erheblichen, praktischen Herausforderungen von Unterbringung und 
notwendiger Betreuung vor Ort lösen, einschließlich Verwaltungs- und Rechtsprobleme, richtet der 
Kreistag Havelland nachfolgende Forderungen an Bund und Land, um abweichend von bisherigen 
Normen und Vorschriften vor Ort angemessen und zielführend handeln zu können: 

 

 Angemessene Finanzausstattung der Landkreise und kreisfreien Städte zur Schaffung von 
Unterkünften und die Grundbetreuung von Flüchtlingen. 

 

 Angemessene vorausschauende Finanzausstattung der Kommunen zur Integration der 
Flüchtlinge.  

 

 Der Bund und das Land werden aufgefordert praktikable Rahmenbedingungen zu schaffen, 
welche die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden durch die Kommunen 
ermöglichen. 

 

 Die vergaberechtlichen Vorschriften sind befristet so anzupassen, dass bei Beschaffung, 
Ausstattung und Errichtung von Flüchtlingsunterkünften auf europaweite Ausschreibungen 
verzichtet werden kann. 
 

Da die Flüchtlinge nicht nur menschenwürdig untergebracht und versorgt werden müssen, ist es auch 
notwendig, dass Bund und Land die materiellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine 
qualifizierte Betreuung sichergestellt werden kann. 

 

Bund und Land haben sicherzustellen, dass die Asylverfahren in der Erstentscheidung deutlich 
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beschleunigt werden, dass die Verwaltungsgerichte bei eingelegten Widersprüchen personell in die 
Lage versetzt werden, sehr zügig Entscheidungen zu treffen und die Ausländerbehörde des 
Landkreises muss da, wo das Land in der Verantwortung steht, so unterstützt werden, dass 
ausreisepflichtige Personen auch tatsächlich ausreisen.  

 

Beschluss-Nr.: BA-0017/15 

Gesundheitskarte für Asylbewerber auch in Brandenburg einführen – Forderung an die 
Landesregierung 

 

Die Mitglieder des Kreistages überweisen den Beschlussantrag mehrheitlich in den Ausschuss 
Soziales/Bildung/Gesundheit.  

 

Beschluss-Nr.: BV-0122/15 

Genehmigung einer Eilentscheidung gemäß § 58 BbgKVerf – Anmietung von drei 
Traglufthallen zur Unterbringung von jeweils 300 Asylsuchenden und ausländischen 
Flüchtlingen 

 

Die Mitglieder des Kreistages genehmigen mehrheitlich die Eilentscheidung des Landrates im 
Einvernehmen mit der Vorsitzenden des Kreistages zum Abschluss von Verträgen zur Anmietung von 
drei Traglufthallen zur Unterbringung von Asylbewerbern als Notunterkunft vom 07.09.2015 mit der 
Firma 
 
 PARANET-Deutschland GmbH 
 Kurfürstendamm 42 
 10719 Berlin.  
 

 

Beschluss-Nr.: BV-0111/15 

Kündigung der Vereinbarung zum Betrieb der Wohnheime für Auszubildende durch  
Horizont e.V. Nauen 
 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig: 

 

1. Der Landrat wird beauftragt, die nach dem Brandenburgischen Schulgesetz für das 
Oberstufenzentrum Havelland pflichtigen Wohnheime, aufgrund der Kündigung der 
Vereinbarung zum Betrieb der Wohnheime für Auszubildende durch den Horizont e. V. Nauen, 
ab dem 01.01.2016 in eigener Verantwortung zu betreiben. 

 
Die Finanzierung der Betreibung im Haushaltsjahr 2016 erfolgt über die im 
Haushaltsplanentwurf veranschlagten Mittel für den Verlustausgleich. Ab dem Jahr 2017 erfolgt 
die übliche Veranschlagung der einzelnen Aufwendungen und Erträge unter den hierfür 
zutreffenden Sachkonten, Kostenstellen und Kostenträgern. 

 

Der Stellenplan ist ab dem 01.01.2016 um 9 Stellen (7,0 VbE Erzieher, davon 2 mit anteiligen 
Leitungsaufgaben, 1,0 VbE Sachbearbeiter/in  und 1,0 VbE Hausmeister) zu erweitern. Die 
Verwaltung wird ermächtigt, in diesem Zusammenhang ggf. notwendige 
Stellenausschreibungen bereits 2015 vorzunehmen, um ab dem 01.01.2016 einen geordneten 
Wohnheimbetrieb zu gewährleisten.  

 

Die Kosten der Wohnheimunterbringung werden bis zum Ablauf des Schuljahres 2015/2016 auf 
der Grundlage der vom Horizont e. V. mit den Auszubildenden abgeschlossenen Mietverträge 
erhoben. 



Amtsblatt für den Landkreis Havelland Seite 165 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 werden Gebühren im Zusammenhang mit der 
Wohnheimunterbringung auf der Grundlage einer vom Kreistag noch zu beschließenden 
Gebührensatzung erhoben.  

 

2. Der Landrat wird beauftragt, die für eine eigene Betreibung notwendigen Vereinbarungen und 
Verträge zu schließen und den bestehenden Erbbaurechtsvertrag für den Standort Friesack mit 
Wirkung vom 01.01.2016 aufzulösen.  

 
3. Der Landrat wird beauftragt, in den für den Wohnheimstandort Rathenow bestehenden Mietvertrag 

für das Haus 4, Bahnhofstraße 3, 3a und 3b in Rathenow zwischen dem Horizont e. V. Nauen 
und der RENTA Brandenburg – Fonds GbR als Mieter ab dem 01.01.2016 einzutreten.  

 

 

Beschluss-Nr.: BV-0110/15 

Abfallwirtschaftskonzept 2015 – 2019 

 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig das Abfallwirtschaftskonzept 2015 – 2019.  

 

Das Abfallwirtschaftskonzept 2015 – 2019 ist als Anlage dem Amtsblatt beigefügt. 

 

 

Beschluss-Nr.: BV-0114/15 

Antrag auf Übernahme der Baulast der Landesstraße L 982 (tlw.) durch den Landkreis 
Havelland 

 

 Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig: 

 

1.  Der Landkreis Havelland stellt den Antrag an das Land Brandenburg, die Landesstraße L 982 von 
der Einmündung der L 991 in der Ortslage Nennhausen bis zur Kreisgrenze Potsdam-
Mittelmark mit den Ortsdurchfahrten Garlitz und Buckow (Länge 10,844 km) zum 01.01.2016 in 
die Baulast des Landkreises Havelland zu übernehmen. 

 

2.  Der Antrag auf Übertragung der Straßenbaulast erfolgt unter der Voraussetzung, dass eine 
verbindliche Zusage zur Förderung von 90 % gemäß Pkt. 5.4 i. V. m. 2.1 Buchst. i der Richtlinie 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft für die Förderung von Investitionen zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg – Teil 
kommunaler Straßenbau – (Rili KStB Bbg) vom 14.06.2011 in der Fassung vom 27.05.2013 
vorliegt.  
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Anlage: 
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Beschluss-Nr.: BV-0123/15 

Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack, Vergabe der Bauleistungen für die Elektroinstallation 
für die Nutzungsänderung der Villa 

 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig, dass die Firma 

 

Elektro Rathenow GmbH 

  Wilhelm-Külz-Straße 10 

  14712 Rathenow                 

 

den Auftrag erhält.  

 

 

Beschluss-Nr.: BV-0124/15 

Feuerwehrtechnisches Zentrum Friesack, Vergabe der Bauleistungen für das Bauhauptgewerk 
für die Nutzungsänderung der Villa 

 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig, dass die Firma 

 

HILA Baugesellschaft mbH 

  Friedrich-Ebert-Ring 91 

  14712 Rathenow               

 

den Auftrag erhält.  

 

 

Beschluss-Nr.: BV-0112/15 

Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA) über die Durchführung des übrigen öffentlichen 
Personennahverkehrs im Landkreis Havelland 

 

Die Mitglieder des Kreistages ermächtigen den Landrat einstimmig, den laut Beschlussvorlage 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag zwischen dem Landkreis Havelland und der Havelbus 
Verkehrsgesellschaft mbH über die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen 
im Landkreis Havelland für den Zeitraum vom 01.06.2016 bis 31.05.2026 abzuschließen.  

 

 

Beschluss-Nr.: BV-0115/15 

Beschluss des festgestellten Jahresabschlusses für den Landkreis Havelland per 31.12.2012 

 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig den festgestellten Jahresabschluss für den 
Landkreis Havelland per 31.12.2012.  
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Gemäß § 82 Abs. 5 BbgKVerf wird darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in den Jahresabschluss 
und die Anlagen nehmen kann. Der Jahresabschluss einschl. der dazugehörigen Anlagen liegt 
während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme in der Kämmerei des Landkreises Havelland 
aus. 

 

Rathenow, 05.10.2015 

Gez. 

Dr. B. Schröder 

Landrat 

 

 

Beschluss-Nr.: BV-0116/15 

Entlastung des Landrates für das Haushaltsjahr 2012 

 

Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Havelland entlasten einstimmig den Landrat für das 
Haushaltsjahr 2012. 

 

 

 

Beschlüsse des Kreistages 

des Landkreises Havelland vom 12.10.2015 
 

 

Beschluss-Nr.: BV-0133/15 

Anmietung von Notunterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber im Landkreis Havelland 

 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen mehrheitlich: 

 

Der Landrat wird ermächtigt, zum Zwecke der Unterbringung von Asylsuchenden und ausländischen 
Flüchtlingen folgende Immobilien anzumieten: 

 

1.  Demex-Park, Dyrotzer Ring 3  

 OT Elstal 

 14641 Wustermark 

 

 a) 1. OG rechts, Eigentümer: Herr Dr. Jatzek 

 b) 1. OG links, Eigentümer: Herr Dörr 

 c) 2. OG links, Eigentümer: Herr Wegner 

 

 Bruttojahreskaltmiete: 225.069,00 € 

 

 

2.  Schullandheim Schönwalde 

 Brandenburgische Straße 59 – 61 

 14621   Schönwalde-Glien 
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 Vermieter: Frau Tatjana Bernhard und Herr Peter Bernhard 

 

 Bruttowarmmiete: max. 151.424,00 € (belegungsabhängig) 
 

 

3.  Herberge "Zum Brieselang" 

 Am Wald 86 

 14656 Brieselang 

 Vermieter: Herr Jörg Reinsperger 

 

 Bruttojahreswarmmiete: 359.984,90 € 

  

 

4.  ehemaliges Agon-Möbelhaus 

 Seegefelder Straße 

 14612 Falkensee 

 Vermieter: LUNOS Lüftungstechnik GmbH, Berlin 

 

 Bruttojahreskaltmiete: 576.000,00 € 

 

 

5.  Objekt Thälmannstraße 11 – 15 

 14656 Brieselang 

 Vermieter: Herr Aland 

 

 Bruttojahreskaltmiete: 278.616,00 € 
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Falkensee aus. 

 

http://www.havelland.de/

























































































































































